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An das 
Hessische Kultusministerium 
Luisenplatz 10
65021 Wiesbaden

08.12.2010

Novellierung des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) und des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes (HPVG)
Stellungnahme des BAK Hessen im Rahmen der Anhörung

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Henzler, sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie uns im Rahmen der Anhörung Gelegenheit zur folgenden 

Stellungnahme zum Regierungsentwurf für die Novellierung des Hessischen 

Schulgesetzes und des Hessischen Personalvertretungsgesetzes geben. 

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Lauer
BAK Hessen 
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Stellungnahme zum Hessischen Personalvertretungsgesetz

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) sollen künftig in den Studienseminar-
en nicht mehr zu Mitgliedern des Seminarpersonalrats gewählt werden kön-
nen. Statt dessen sollen die LiV eine Vertrauensperson wählen, die an den 
Sitzungen des Seminarpersonalrats mit beratender Stimme teilnehmen kann, 
wenn Angelegenheiten behandelt werden, die die auch die LiV betreffen. 

Begründet wird diese Veränderung mit Problemen, zu denen die Wählbarkeit 
dieser Personen in der Vergangenheit immer wieder geführt habe, da die LiV 
den größten Teil der Mitglieder stellten und aufgrund der Fluktuation eine ge-
regelte Personalratsarbeit nur schwer möglich gewesen sei. 

Dieser Einschätzung kann sich der BAK Hessen nicht anschließen. Er ist des-
halb entschieden gegen diese Änderung und für eine Beibehaltung des Status 
quo. 

Von den genannten Problemen ist dem BAK Hessen auch bei Nachfragen bei 
den Leiterinnen und Leitern der 30 hessischen Studienseminaren nichts be-
kannt geworden. Auch Ausbilderinnen und Ausbilder, die an verschiedenen 
Studienseminaren Personalrätinnen oder Personalräte sind, berichten von 
keinen Problemen. Im Gegenteil wird die Bedeutung dieser gemeinsamen 
Personalräte für ein gutes und konstruktives Miteinander der Ausbilderinnen 
und Ausbilder und der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst hervorgehoben, und 
zwar von allen Beteiligten. Der Wunsch nach Beibehaltung dieser Situation ist 
unisono zu hören.  

Die Kontinuität der Arbeit der Seminarpersonalräte ist durch die Mitglieder aus 
dem Kreise der Ausbilderinnen und Ausbilder gesichert. 

Die Neuregelung würde z. B. im Studienseminar für Gymnasien in Frankfurt 
am Main bedeuten, dass nur noch die ca. 60 haupt- und nebenamtlichen Aus-
bilderinnen und Ausbilder im Seminarpersonalrat vertreten wären. Die ca. 260 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst hingegen wären nur von einer einzigen Per-
son mit beratender Stimme repräsentiert. Dadurch gingen die positiven Effek-
te, die von einem gemeinsamen Personalrat für die Atmosphäre und die Iden-
tifikation mit dem Studienseminar verbunden sind, ersatzlos verloren. 

Naturgemäß genießen die LiV im Personalrat das besondere Vertrauen ihrer 
Gruppe.  In der vorhandenen Konstruktion werden Probleme und Konflikte 
frühzeitig erkannt, gemeinsam mit der Seminarleitung besprochen und in ge-
meinsamer Anstrengung gelöst. Für die beteiligten LiV ist dies eine wichtige 
Erfahrung, die auch für die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern 
an der Schule modellhaft sein kann, wenn es darum geht, gemeinsam nach 
demokratischen Grundsätzen tragfähige Lösungen zu finden.

Landesverband 
Hessen
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Stellungnahme zum Hessischen Schulgesetz

Der BAK Hessen gegrüßt viele der geplanten Neuregelungen, ohne auf alle 
im Detail eingehen zu können oder zu wollen. Er beschränkt sich statt dessen 
auf die Lehrerbildung besonders berührende Aspekte. 

Zusammenarbeit Ausbildungsschulen – Staatliche Schulämter - 
Studiense  minare  

§ 95, Abs. 1: Nach Satz 2 soll folgender Satz eingefügt werden: 
„In der pädagogischen Ausbildung an den Ausbildungsschulen im Dienstbe-
zirk des Staatlichen Schulamtes arbeiten diese mit den zuständigen Studien-
seminaren zusammen.“ 

Was soll damit genau gemeint sein und geregelt werden?

a. Ausbildungsschulen in den Dienstbezirken des Staatlichen Schulamtes (wo 
sonst) und für diese Schulen zuständige Studienseminare arbeiten in der päd-
agogischen Ausbildung zusammen. Dann sollte man das klar sagen, auch 
wenn es völlig selbstverständlich ist.

b. Ausbildungsschulen und für sie zuständige Studienseminare arbeiten in der 
pädagogischen Ausbildung im Dienstbezirk des Staatlichen Schulamtes zu-
sammen. Soll das bedeuten, dass die Dienstbezirke bei der Zuordnung der 
Ausbildungsschulen zu Studienseminaren zu beachten sind? Das würde eine 
kleine Verwaltungsreform nach sich ziehen. Nur wenige Studienseminare ar-
beiten mit Ausbildungsschulen in nur einem Schulamtsbezirk zusammen. 

c. In der pädagogischen Ausbildung arbeiten die für die Ausbildungsschulen 
zuständigen Staatlichen Schulämter, diese Ausbildungsschulen und die regio-
nal zuständigen Studienseminare eng zusammen. 

Satz c. erscheint uns besser verständlich.

Inanspruchnahme von Personaldienstleistern zur Begegnung von 
Lehrerman  gel   

§ 15 b neu: Um den Schulen in Fällen, in denen eine vollständige Unterrichts-
versorgung im Rahmen der regelmäßigen Einstellung von Lehrerinnen und 
Lehrern als Beamte oder Beschäftigte nicht gewährleistet werden kann, eine 
Schließung entstehender Lücken zu ermöglichen, soll in zukünftig als „subsi-
diäre Auffangregelung“ die Inanspruchnahme von Personaldienstleistern eröff-
net werden, soweit diese die Gewähr einer hinreichenden Qualifikation der 
eingesetzten Kräfte bieten.“ 

Der BAK Hessen sieht bei dieser Regelung erheblichen Diskussionsbedarf. 
Ihm ist zurzeit nur ein in Verbindung zur Universität Frankfurt am Main stehen-
der Personaldienstleister bekannt, der in einer überschaubaren Größenord-
nung Personen für das Unterrichten trainiert. 

Es erschließt sich dem BAK nicht, wieso nicht die Schulleiterin oder der 
Schulleiter der selbstständiger werdenden Schule in Kooperation mit dem zu-
ständigen Staatlichen Schulamt bei nicht anders zu begegnendem Bedarf 
selbst und selbständig ihr geeignet erscheinende Personen einstellen und be-
schäftigen kann. 
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Die Schulleitung bleibt für die Qualität des Unterrichts dieser Personen ohne-
hin voll verantwortlich. Vgl. dazu auch § 88, Abs. 2, wo die Schulleiterin oder 
der Schulleiter verstärkt zur Unterrichtsbesuchen zur Qualitätssicherung des 
Unterrichts verpflichtet wird. 

Warum muss ein Personaldienstleister zwischengeschaltet werden, der mit 
seiner Tätigkeit zusätzliche Kosten verursacht, die entweder das Land Hes-
sen zusätzlich tragen oder die von den betroffenen Personen als Lohnab-
schlag hingenommen werden müssen?

Fazit: Die Einstellung kann weiterhin durch die Staatlichen Schulämter in Ab-
stimmung mit den Schulen erfolgen. Für die Ausbildung im Unterrichten, Er-
ziehen, Beraten, Betreuen und Schule entwickeln stehen in Hessen 30 Stu-
dienseminare zur Verfügung. 

Selbstständiger werdende   Schule   

§ 127 usw. Der BAK Hessen begrüßt alle Maßnahmen die zu eine echten und 
sinnvollen stärkeren Eigenverantwortung und größeren Selbstständigkeit all 
jener Schulen führt, die dies wollen und aufgrund von Größe, Ausstattung uns 
Situation auch – alleine oder in Verbünden - können. Die Studienseminare 
und deren Ausbilderinnen und Ausbilder verstehen sich als Unterstützende in 
diesem Prozess. Sie sind dabei, ihre Rolle und ihre Arbeit auf die Anforderun-
gen der selbständiger werdenden Schule hin zu orientieren. 
Begrüßt wird auch, dass die Zustimmungspflicht der Staatlichen Schulämter 
zu den Programmen der Schulen entfällt. Es wird angeregt, für die Studien-
seminare eine analoge Regelung zu treffen. 

Kerncurricula und Bildungsstandards

§ 4 usw.: Bildungsstandards sollen dazu beitragen, dass die Schülerinnen und 
Schüler mehr von dem, was sie in der Schule lernen, auch behalten und nut-
zen können. Wer könnte dem seine Zustimmung versagen. Es darf aber nicht 
verkannt werden, dass es sich um eine einschneidende Veränderung des 
schulischem Lernens, des schulischen Lehrens und des Umgang von Schüle-
rinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrer miteinander handelt. Die 
Schulen sollten für diese Veränderung die Unterstützung und die Lehrkräfte 
die Fortbildungen erhalten, die sie wünschen und benötigen. Nur so kann eine 
wirksame Veränderung stattfinden, weg vom Lernen für die nächste Klassen-
arbeit hin zu einem abgesicherten und langfristig wirksamen Kompetenzer-
werb. 

Gemeinsamer   Unterricht - Inklusion   

§ 49 usw.: Hessen will den Anspruch auf sonderpädagogische Förderung vor 
dem Hintergrund des am 30.03.2007 von der Bundesrepublik Deutschland un-
terzeichneten Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen – VN Behindertenrechtskonv-
ention – weiterentwickeln. Der BAK Hessen begrüßt dies ausdrücklich.

Er verweist aber auf Missverständnisse in der Bevölkerung – auch unter Be-
troffenen – wobei mehr die Risiken als die positiven Elemente dieser Weiter-
entwickelung gesehen werden. Eine verstärkte Information der Öffentlichkeit 
scheint hier angezeigt. Darüber hinaus sind Konsequenzen für die Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften zu ziehen. Die Lehrkräfte an allgemeinbildenden 
Schulen, an denen zukünftig Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit 
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Behinderungen stattfinden soll, müssen geeignete Unterstützung erhalten, 
damit dies gelingen kann. Inklusion muss in der Aus- und Fortbildung ein 
wichtiges Thema werden. 

Ordnungsmaßnahmen 

§ 82: Zusätzlich zu den vorhandenen Ordnungsmaßnahmen soll die Schule, 
ohne einschneidende Änderungen im Schulverhältnis vorzunehmen, betroffe-
ne Schülerinnen oder Schüler wegen Fehlverhaltens vorübergehend einer 
Parallelklasse oder anderen Lerngruppe zuweisen oder bis zu zwei Wochen 
vom Unterricht ausschließen können. Außerdem wird die Regelung zur Andro-
hung von Ordnungsmaßnahmen anders gefasst, indem diese Androhung als 
Vorbereitungshandlung und nicht mehr als eigene Ordnungsmaßnahme auf-
gefasst wird, gegen die Rechtsmittel möglich sind. Die Androhung mündet 
weiterhin nicht zwangsläufig in eine Ordnungsmaßnahme. Der BAK Hessen 
begrüßt die erstere Möglichkeit, weil sie ohne bereits sehr gravierende Folgen 
für die sich Fehlverhaltenden eine flexiblere Reaktion ermöglicht, mögliche 
Opfer zu schützen und den Schulfrieden zu sichern,. Die zweite Veränderung 
ist plausibler als die jetzige Lösung. Wieso eine Androhung bereits eine Ord-
nungsmaßnahme ist musste bei den Einführungen ins Schulrecht für neue 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst stets besonders erläutert werden. Ein er-
freulicher Nebeneffekt, wenn auch natürlich  nicht der zentrale Grund für die 
Gesetzesänderung. 

Schub-Klassen 

§ 23: Nach den bekannten Erfolgen der Schulen mit Schub-Klassen („Lernen 
und Arbeiten in Schule und Betrieb“) begrüßt der BAK Hessen den geplanten 
Ausbau dieses Projektes und wünscht den Betroffenen, dass sie bei der Sen-
kung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die ohne einen Abschluss die 
Schule verlassen, weiterhin so gut vorankommen wie in der jüngsten Vergan-
genheit. 

Abschließend wünscht der BAK Hessen dem Hessischen Kultusministerium 
und dem Hessischen Landtag bei dieser Novellierung des Hessischen Schul-
gesetzes eine glückliche Hand zum Wohle der Schülerinnen und Schüler im 
Lern- und Lebensraum Schule, aber auch zum Wohle der Lehrkräfte (inklusi-
ve der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst) am Arbeitsplatz selbständige, mit-
wirkungsfreundliche Schule. 

Herbert Lauer
Landessprecher
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